 Vorlage Nr. C XXXX/10

- zur Beschlussfassung -

in der 666. Sitzung des Akademischen Senats

der Freien Universität Berlin am 20. Januar 2010

I. Antragsgegenstand

Zentrale Kommission für Lehrangelegenheiten (KfL)

II. Antragssteller

III. Beschlussentwurf


Zuständigkeit und Status der zentralen Kommission für Lehrangelegenheiten werden 
wie folgt geändert und ergänzt:

1.
Die Mitglieder der KfL werden jeweils von den Vertreterinnen oder Vertretern ihrer 
Mitgliedergruppen im Akademischen Senat gewählt, wobei ein angemessen breites 
Fächerspektrum zu berücksichtigen ist.

2.
Die KfL wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n stellvertretende/n 
Vorsitzende/n.

3.
Die Geschäftsführung wird dem/der Vorsitzenden zugeordnet.

4.
Der/die zuständige Vizepräsident/in gehört der Kommission mit Rede- und 
Antragsrecht an. Der/die zuständige Vizepräsident/in ist zur Information über wichtige 
Angelegenheiten aus ihrem oder seinem Geschäftsbereich oder im Hinblick auf 
Entscheidungszuständigkeiten den Gremien verpflichtet.

5.
Der Akademische Senat überträgt für den Bereich Studium und Lehre Beschlußrechte 
an die KfL. Beschlüsse der KfL gelten als angenommen, so fern nicht zwei Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Akademischen Senats einen davon abweichenden 
Beschluss fassen.

6.
Jedes Mitglied der KfL besitzt umfassendes Informationsrecht für den 
Aufgabenbereich der KfL, insbesondere für Studium und Lehre.

7.
Die KfL wird zu ihren Beratungen Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen 
Bereiche der 
Freien Universität hinzu ziehen. Die hinzu zu ziehenden Vertreterinnen 
und Vertreter der Mitgliedergruppen dieser Bereiche werden jeweils von den 
Angehörigen ihrer Mitgliedergruppen im jeweils zuständigen Gremium benannt.

8.
Die KfL regelt ihre Angelegenheiten selbständig und kann sich hierzu eine 
Geschäftsordnung geben.

IV. Begründung

V.
Rechtsgrundlage

VI. Haushaltsmäßige Auswirkungen

keine

Unterschrift(en)
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